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£/t>sc/?a/fsstetve/77

«Grüss Gott, Frau Fluber.»
«Grzfezz i/ezr JUfeser, iw'ise« Sfe, afe wz> bez anse-

rer fetzte/! Begegnung über meine Lr/wc/zo/Z ,v//ra-
c/ze«, Ja /zaben Sïe wir ezne se/zr zn/erexsanfe Bro-
se/züre über Jfe-ses L/zezrza raz/gegebe«. Dort /tobe
z'c/z nun gefese«, Jaxs es azzc/z «oc/z ezne Erbsc/za/fe-
Steuer gz'bt. Die «e/tmett's offenbar nfe/zt nur von
Jen LebenJe«, sonJer« sogar noc/t von Je« Loten.»
«Nicht ganz, Frau Huber. Steuerschuldner sind
immer die Empfänger der Erbschaft. Bei den
Erbschaftssteuern gibt es von Kanton zu Kanton
sehr grosse Unterschiede. Massgebend ist immer
das Gesetz desjenigen Kantons, in dem der Erb-
lasser seinen letzten Wohnsitz gehabt hat. Eine
Ausnahme machen die Liegenschaften. Da ist
derjenige Kanton zuständig, in dem sie liegen. In
Ihrem Fall wäre der Kanton Zürich zuständig,
mit Ausnahme Ihres Ferienhauses in Parpan.
Für dieses würde das bündnerische Erbschafts-
steuerrecht angewendet. Wenn Sie z.B. im Kan-
ton Schwyz wohnen würden, müssten Ihre Erben
überhaupt keine Erbschaftssteuern bezahlen.
Eine Ausnahme wäre allerdings das Ferienhaus
in Parpan, weil dieses in Graubünden liegt. In
anderen Kantonen ist das Erbe des Ehegatten
steuerfrei.
In der Regel ist der Steuersatz progressiv, d.h.,
dass er mit der Grösse des Erbteils zunimmt.
Aber auch der Verwandtschaftsgrad spielt eine
Rolle: je entfernter der Empfänger mit dem Erb-
lasser verwandt war, desto höher ist der Steuer-
satz.

Für die Erbschaftssteuer sind die Vermögens-
werte am Todestag des Erblassers massgebend.
Die Steuerverfahren dauern aber manchmal sehr

lang, so dass es vorkommen kann, dass die Erb-
schaftssteuer erst Jahre nach dem Todestag fällig
wird. In der Zwischenzeit können sich natürlich
die einzelnen Vermögenswerte verändern. Ich
kenne einen Fall, da bestand die Erbschaft zum
grössten Teil in Aktien. Am Todestag des Erb-
lassers waren die Börsenkurse hoch, und als die
Steuer geschuldet wurde, da waren sie tief. Die
Erben mussten entsprechend tief in die Taschen
greifen. Man tut deshalb gut daran, schon am
Anfang die mutmassliche Höhe der Erbschafts-
steuern zu berechnen und die entsprechenden
Beträge möglichst risikolos anzulegen. Dies ist
mit ein Grund, warum Sie einen kompetenten
Willensvollstrecker ernennen sollten.»
«La, Ja /zähen Gz'e »zc/zer rec/zt. /c/z werJe znzr Jas

gut überfege«. Lïzr /zezz/e bes/e« Dank zz«J atz/"
JFzeJer.ye/ze« //err JTzeser. »

Dr. L. Gwa/Zer, SW/1

Zu/77 Iac/7eA?

«Natürlich kenne ich den Wert von fünf Fran-
ken, deshalb bitte ich Dich ja darum, Papa!»

Nervöse

Herzbeschwerden

Schlaflosigkeit

Versuchen Sie die homöopathischen

|OMIDA-Herzchiigeli|
Das Herz und die Nerven werden
ruhiger.

Die homöopathischen OMIDA-Herzchügeli
wirken rasch bei nervösen Herzbeschwer-
den, Schlaflosigkeit, Schwindelgefühl, allge-
meiner Nervosität, bei Blutandrang zum
Kopf, bei nervösem Herzklopfen nach geisti-
ger Erregung.

Die homöopathischen OMIDA-Herzchügeli
helfen schnell und sind bequem, ohne Was-
ser einzunehmen.

In Apotheken und Drogerien erhältlich.
Fr. 6.50
Homöopathische OMIDA-Heilmittel seit 1946

amP vMd
BANKSCHALTER

62


	Am Bankschalter : Erbschaftssteuern

